
 

 

 

gebührenreglement  
zur friedhof- und  

bestattungsverordnung 
 

 vom 1. Januar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
Inhaltsverzeichnis 

 Seite 

1 Grundlagen und Zweck  

Art. 1 Grundlagen 1 
Art. 2 Zweck 1 
   
   
2 Gebühren  

Art. 3 Unentgeltliche Leistungen 1 
Art. 4 Ortsbürger 1 
Art. 5 Mietgebühren Grabplätze 1 
Art. 6 Beisetzungsgebühren 2 
Art. 7 Kosten Grabunterhalt / Grabpflege für 20 Jahre 2 
Art. 8 Übrige Kosten 3 
   
   
3 Übergangs- und Schlussbestimmungen  

Art. 9 Inkrafttreten 3 



1 

 

 1. Grundlagen und Zweck 

Art. 1 Grundlagen  2 

 Gestützt auf die Friedhof- und Bestattungsverordnung, die Gebührenverordnung und 
den Gebührentarif erlässt der Gemeindevorstand die Gebühren und Leistungen im 
Zusammenhang mit den Bestattungen auf dem Friedhof durch ein separates Gebüh-
renreglement. 
 

  

Art. 2 Zweck   

 Dieses Reglement bezweckt die Gebührenregelung für die Einwohner der Gemeinde 
Bassersdorf und Nürensdorf sowie Auswärtige im Zusammenhang mit Bestattungen 
auf dem Friedhof Bassersdorf. 

  

    

 2. Gebühren   

Art. 3 Unentgeltliche Leistungen 

Für Verstorbene, die in der Gemeinde Bassersdorf oder in der Anschlussgemeinde 
Nürensdorf gesetzlich gemeldet waren, übernimmt die jeweilige Gemeinde Leistun-
gen gemäss Art. 7 der Friedhof- und Bestattungsverordnung. 

  
Art. 4 Ortsbürger 

 Ortsbürger, welche nicht in Bassersdorf oder in der Anschlussgemeinde wohnhaft 
waren, werden Auswärtigen gleichgestellt. 

  

Art. 5 Mietgebühren Grabplätze 
 

 Einwohner Auswärtige 

Erdbestattungen (20 Jahre) 
  

Reihengrab für Erwachsene (Kat. A) – 1‘800.00 

Reihengrab für Kinder (Kat. B) – 1‘100.00 

Urnenbestattungen (20 Jahre)   
 

Reihengrab für Erwachsene (Kat. C) – 1‘400.00 

Reihengrab für Kinder (Kat. B) – 1‘100.00 

Familiengräber, Privatgräber (50 Jahre) 
 

  

Grab 6m2 für 2 Erdbestattungen und  
max. 8 Urnen (FG), Mietgebühr 50 Jahre 12‘000.00 nicht möglich 

Verlängerung Miete um 10 Jahre 2‘400.00 nicht möglich 

Grab 3m2 für max. 8 Urnen (FU),  
Mietgebühr 50 Jahre 6‘000.00 nicht möglich 

Verlängerung Miete um 10 Jahre 1‘200.00 nicht möglich 



2 

 

Gemeinschaftsgrab (20 Jahre)     

Anonymes Grab (Kat. G) – 500.00 

Urnengedenkwand (Kat. H) – 1'100.00 

 

 

 

Art. 6 

 

 

Beisetzungsgebühren  
(Öffnen und Zudecken des Grabes) 
 

 Einwohner Auswärtige 

Erdbestattungen   

Erdbestattung Erwachsene (Kat. A) – 800.00 

Erdbestattung Kinder (Kat. B) – 600.00 

Urnenbestattungen   

Urnenbeisetzung Erwachsene (Kat. C) – 200.00 

Urnenbeisetzung Kinder (Kat. B)  – 200.00 

Familiengräber, Privatgräber   

Erdbestattung in bestehendes Familiengrab 
(Kat. FG) – 1‘000.00 

Urnenbeisetzung in bestehendes Familien-
grab (Kat. FU) – 200.00 

Gemeinschaftsgrab   

Urnenbeisetzung anonymes Grab (Kat. G) – 200.00 

Urnenbeisetzung Urnengedenkwand     
(Kat. H) – 200.00 

 

 

Art. 7 Kosten Grabunterhalt / Grabpflege für 20 Jahre  
(Art. 26 Friedhof- und Bestattungsverordnung) 
 

 Einwohner Auswärtige 

Erdbestattungen 
  

Reihengrab für Erwachsene (Kat. A) 4‘200.00 4‘200.00 

Reihengrab für Kinder (Kat. B) 3‘000.00 3‘000.00 

Urnenbestattungen     

Reihengrab für Erwachsene (Kat. C) 3‘000.00 3‘000.00 

Reihengrab für Kinder (Kat. B) 3‘000.00 3‘000.00 
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Familiengräber, Privatgräber     

Erdbestattung (Kat. FG), bepflanzte Fläche  
2m2 6‘000.00 6‘000.00 

Urnenbestattung (Kat. FU), bepflanzte Flä-
che 2m2 6‘000.00 6‘000.00 

Gemeinschaftsgrab     

Anonymes Grab (Kat. G) – – 

Dauerbepflanzung (Kat. A,B,C, FG,FU) 400.00 400.00 

  

 

Art. 8 Übrige Kosten 
 

 Einwohner Auswärtige 

Beschriftung Urnengedenkwand 300.00 300.00 

Unterhalt/Bepflanzung Urnengedenkwand 
für 20 Jahre 500.00 500.00 

Benützung Katafalk 
– 

100.00 
pauschal 

Sarg, Einsargen, Transport – nach Aufwand 

Kremation inkl. Holzurne – 750.00 

Besondere Sarg- oder Urnenwünsche nach Aufwand nach Aufwand 

Bewilligungsgebühr Bestattung inkl. admi-
nistrativer Aufwand – 215.00 

Ausgraben von Urnen nach Aufwand nach Aufwand 

Bewilligungsgebühr Ausgraben von Urnen 115.00 115.00 

Umbettung von Urnen nach Aufwand nach Aufwand 

Exhumationen nach Aufwand nach Aufwand 
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 3. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 9 Inkrafttreten 

Dieses Gebührenreglement wird per 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt und ersetzt alle 

bisherigen Regelungen. 

Vom Gemeinderat mit Beschluss vom 4. Dezember 2018 genehmigt. 

 

 

Namens der Politischen Gemeinde:  
 

Die Gemeindepräsidentin: Doris Meier-Kobler 

Der Verwaltungsdirektor: Christian Pleisch 


